
Wird der Gesetz entwurf aus dem Parlament 
heraus – d. h. von einer oder mehreren Fraktionen 
– eingebracht, entfallen die Schritte 1 bis 5. 

i

Die Beteiligung der beamten politischen Spitzen-
organisationen erfolgt durch die Landesregierungen 
in unterschiedlicher Form sowie Intensität.

i

2
Entwurf wird mit den anderen 

Ministerien  / Senaten 
abgestimmt, die 

beamtenpolitischen 
Spitzenorganisationen 
werden beteiligt (Stellungnahme)

Ministerium  / Senat   
(gewöhnlich für Finanzen oder 

Inneres)  

erarbeitet einen  

Referenten entwurf für  

ein Anpassungsgesetz

1 3
Abschluss der Ressortabstimmung und 

Beteiligungsgespräch mit DGB und 

Mitgliedsgewerkschaften

6
1. Beratung (Lesung) im Plenum des 
Landesparlaments und Verweis 

an die zuständigen Ausschüsse im 

Landesparlament

5
Landesregierung leitet 

den Gesetzentwurf dem  

Landesparlament zu

4
         Kabinett  
                        beschließt den Entwurf

10
Gesetz wird im Gesetz- und 

Verordnungsblatt verkündet und  

tritt entsprechend der Datierung  

im Gesetz in Kraft

         Beschlussempfehlungen  

        der beratenden  

  Ausschüsse

7 8 9
          Beschlossenes Gesetz  

                           wird von der  

                   Ministerpräsidentin  
          bzw. dem Ministerpräsidenten  
und ggf. der zuständigen Ministerin bzw.  

        dem zuständigen Minister 

unterzeichnet

2. Beratung (Lesung)  

und ggf. 3. Beratung (Lesung) im  

Plenum des  
Landesparlaments   

sowie Beschluss (Annahme)

Dieser Gesetzgebungsprozess muss durchlaufen werden, 
damit Landes- und Kommunalbeamt*innen höhere Bezüge erhalten.

Der Weg der 
Besoldungsanpassung im Land

AUF EINEN BLICK

Im Vorfeld einer Besoldungsanpassung finden in der Regel die Tarifverhandlungen für die  
Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder statt (TV-L und TV-H für Hessen).  
Gemäß des Grundsatzes „Besoldung folgt Tarif“ setzen sich der DGB und seine Mitglieds-
gewerkschaften für die zeit- und wirkungsgleiche Übertragung des Tarifergebnisses auf  
die Beamt*innen im Dienst der Länder und Kommunen ein.
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